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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Gesetz zur Änderung der gesetzlichen 
 Befristungen und anderer Vorschriften 

im Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums
Vom 4. Februar 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung der gesetzlichen  Befristungen und 
anderer Vorschriften 

im Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums

321
Artikel 1

Änderung des Ausführungsgesetzes 
zur Konkursordnung

In § 57 Absatz 2 des Ausführungsgesetzes zur Konkurs-
ordnung (PrGS. S. 109/PrGS. NRW. S. 82), das durch Ar-
tikel 51 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. S. 248) 
geändert worden ist, wird das Wort „drei“ durch das 
Wort „fünf“ ersetzt.

2170
Artikel 2

Änderung des
Berufsvormünderausführungsgesetzes

Das Berufsvormünderausführungsgesetz vom 17. Dezem-
ber 2002 (GV. NRW. S.  633), geändert durch Artikel 47 
des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 351), wird 
wie folgt geändert:

1.  In §  1 Nummer  1 werden die Wörter „§  1836 a des 
Bürgerlichen Gesetzbuches“ durch die Wörter „§  1 
Absatz  2 Satz  2 des Vormünder- und Betreuervergü-
tungsgesetzes vom 21. April 2005 (BGBl.  I S.  1073), 
das durch Artikel 53 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2008 (BGBl. I 2586) geändert worden ist,“ ersetzt.

2.  § 4 wird aufgehoben.

316
Artikel 3

Änderung des Schiedsamtsgesetzes

Das Schiedsamtsgesetz vom 16. Dezember 1992 (GV. 
NRW. 1993  S.  32), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S.  97), wird 
wie folgt geändert: 

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu §  51 ge-
strichen.

2.  § 51 wird aufgehoben.

40
Artikel 4

Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Das Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
vom 20. September 1899 (PrGS. S.  177/PrGS. NRW. 
S.  105), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), wird wie folgt geän-
dert:

1.  Artikel 74 wird aufgehoben.

2.  Artikel 91 wird aufgehoben.

40
Artikel 5

Änderung des Nachbarrechtsgesetzes

§ 55 des Nachbarrechtsgesetzes vom 15. April 1969 (GV. 
NRW. S.  190), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 272) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

a)  Der Überschrift wird das Wort „, Inkrafttreten“ ange-
fügt.

b)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

c)  Absatz 2 wird aufgehoben.

45
Artikel 6

Änderung des Anpassungsgesetzes

Das Anpassungsgesetz vom 16. Dezember 1969 (GV. 
NRW. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 249 des Ge-
setzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S.  274), wird wie 
folgt geändert:

1.  In Artikel LVIII Absatz 5 werden die Wörter „zwanzig 
Deutsche Mark“ durch die Wörter „zehn Euro“ er-
setzt.

2.  Artikel LXI wird aufgehoben.

45
Artikel 7

Änderung des Zweiten Anpassungsgesetzes

Artikel XLVIII des Zweiten Anpassungsgesetzes vom 
3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1504), das zuletzt durch 
Artikel 250 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. 
S. 274) geändert worden ist, wird aufgehoben.

315
Artikel 8

Änderung des 
Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen

Das Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
vom 11. März 2003 (GV. NRW. S. 135, ber. S. 431), zuletzt 
geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 21. April 
2009 (GV. NRW. S. 224), wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu §  68 ge-
strichen.

2.  § 68 wird aufgehoben.

300
Artikel 9

Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen

Das Justizgesetz Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 
2010 (GV. NRW. S. 30), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 672), wird wie folgt 
geändert:

1.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach dem Wort „Gemeinden“ werden die Wörter „, 
die Änderung von Stadtbezirksgrenzen“ eingefügt.

 b)  Das Wort „Gemeindenamen“ wird durch die Wör-
ter „Gemeinde-, Stadtbezirks- oder Stadtteilna-
men“ ersetzt.

2.  In § 35 Absatz 2 Nummer 2 wird vor dem Wort „Voll-
streckungsgericht“ das Wort „zentralen“ eingefügt 
und die Angabe „§  915“ durch die Angabe „§  882b“ 
ersetzt.

3.  In § 38 Absatz 1 Nummer 4 wird die Angabe „§ 915“ 
durch die Angabe „§ 882b“ ersetzt.

Artikel 10
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 4. Februar 2014

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t
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Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r-B o r j a n s

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Für den Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2014 S. 104
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Gesetz
zur Neuordnung im Bereich der Schul- 

und Studienfonds
Vom 4. Februar 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Neuordnung im Bereich der 

Schul- und Studienfonds

Artikel 1
Gesetz zur Auflösung von vier Schul- und Studienfonds

(Schul- und Studienfonds-Auflösungsgesetz NRW)

§ 1
Auflösung von Schul- und Studienfonds

(1)  Der Bergische Schulfonds, der Gymnasialfonds 
Münstereifel, der Münster’sche Studienfonds und der 
Beckum-Ahlen’sche Klosterfonds werden als Son-
dervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit auf-
gelöst.

(2)  Die Zweckbindung des Vermögens der in Absatz  1 
genannten Fonds wird aufgehoben.

§ 2 
Verfahren; Rechtsverordnung

(1)  Sollten vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
Rechtsansprüche auf Grund der in § 1 Absatz 2 ge-
nannten vormaligen Zweckbindung des Bergischen 
Schulfonds, des Gymnasialfonds Münstereifel, des 
Münster’schen Studienfonds und des Beckum-
Ahlen’schen Klosterfonds gegen das Land Nord-
rhein-Westfalen begründet worden sein, werden 
diese durch dieses Gesetz nicht berührt.

(2)  Soweit eine Befriedigung von Rechtsansprüchen im 
Sinne von Absatz 1 durch das Land Nordrhein-West-
falen infolge einer Zuordnung von bestimmten Ver-
mögensgütern zum Erzbischöfl ichen Schulfonds 
Köln auf Grund der Vereinbarung über die Zuord-
nung des Vermögens des Bergischen Schulfonds und 
des Gymnasialfonds Münstereifel zwischen dem 
Land Nordrhein-Westfalen und dem Erzbistum Köln 
oder zur Stiftung zur Ausbildung katholischer Geist-
licher im Bistum Münster oder zur Katholischen 
Schulstiftung im Bistum Münster auf Grund der Ver-
einbarung über die Zuordnung des Vermögens des 
Münster’schen Studienfonds und des Beckum-
Ahlen’schen Klosterfonds zwischen dem Land Nord-
rhein-Westfalen und dem Bistum Münster unmöglich 
werden sollte, entscheidet das Finanzministerium 
über eine angemessene Entschädigung des Inhabers 
des Rechtsanspruches. Auf die Bemessung der Ent-
schädigung ist §  41 des Landesenteignungs- und 
-entschädigungsgesetzes vom 20. Juni 1989 (GV. 
NRW. S.  366, ber. S.  570) in der jeweils geltenden 
Fassung entsprechend anzuwenden. 

(3)  Das Finanzministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung

 1.  das Verfahren zur Geltendmachung von Rechtsan-
sprüchen im Sinne von Absatz 1 im Hinblick auf 
die Verfahrensschritte, die vom Antragsteller zur 
Begründung seines Rechtsanspruches beizubrin-
genden Nachweise, die Feststellung des An-
spruchsinhalts und die Entscheidung über eine 
Ablösung von Rechtsansprüchen, sowie

 2.  das Verfahren zur Geltendmachung von Entschä-
digungsansprüchen im Sinne von Absatz  2 im 
Hinblick auf die Behörde, die in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften des Teils III und des 
Abschnitts 1 des Teils IV des Landesenteignungs- 
und -entschädigungsgesetzes die Aufgaben der 
Enteignungsbehörde übernimmt,

festzulegen.

(4)  Behördliche Entscheidungen über die Erfüllung und 
die Ablösung von Rechtsansprüchen nach Absatz  1 
sowie über Entschädigungen nach Absatz  2 können 
nur durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung an-
gefochten werden. Die Entscheidung über den An-
trag wird dem Landgericht Düsseldorf, Kammer für 
Baulandsachen, zugewiesen. Die Vorschriften des 
Dritten Kapitels, Dritter Teil des Baugesetzbuches in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.  Septem-
ber 2004 (BGBl.  I S.  2414), das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl.  I S.  1548) geän-
dert worden ist, sind entsprechend anzuwenden. Im 
Übrigen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

(5)  Dem Landgericht Düsseldorf, Kammer für Bauland-
sachen, sind vermögensrechtliche Streitigkeiten zwi-
schen den Parteien der Vereinbarung zwischen dem 
Land Nordrhein-Westfalen und dem Erzbistum Köln 
vom 13. Dezember 2013 und der Vereinbarung zwi-
schen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bis-
tum Münster vom 13. Dezember 2013 zugewiesen. 
Die Vorschriften des Dritten Kapitels, Dritter Teil des 
Baugesetzbuches sind entsprechend anzuwenden. Im 
Übrigen gilt Absatz 4 Satz 4.

§ 3 
Verwaltung des Grundvermögens

Die nach der Vereinbarung über die Zuordnung des Ver-
mögens des Bergischen Schulfonds und des Gymnasial-
fonds Münstereifel zwischen dem Land Nordrhein-West-
falen und dem Erzbistum Köln und der Vereinbarung 
über die Zuordnung des Vermögens des Münster’scher 
Studienfonds und des Beckum-Ahlen’scher Klosterfonds 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bis-
tum Münster dem Land zugeordneten Grundstücke wer-
den als Sonderliegenschaften des Landes Nordrhein-
Westfalen qualifi ziert und unterliegen der Verantwortung 
des Finanzministeriums. Die daraus resultierenden Auf-
gaben kann das Finanzministerium gegen Entgelt auf 
den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, auf den Lan-
desbetrieb Wald und Holz NRW oder auf die Bezirksre-
gierungen übertragen.
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§ 4 
Verwaltungsvorschriften

Das Finanzministerium erlässt die zur Ausführung die-
ses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

§ 5 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Artikel 2
Gesetz zur Bestätigung von Vereinbarungen mit dem 

Erzbistum Köln und mit dem Bistum Münster

§ 1 
Bestätigung einer Vereinbarung mit dem Erzbistum Köln

Die Vereinbarung über die Zuordnung des Vermögens des 
Bergischen Schulfonds und des Gymnasialfonds Münste-
reifel zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem 
Erzbistum Köln wird gemäß Artikel 21 der Verfassung 
für das Land Nordrhein-Westfalen bestätigt. Die Verein-
barung wird nachstehend als Anlage veröffentlicht.

§ 2 
Bestätigung einer Vereinbarung mit dem Bistum Münster

Die Vereinbarung über die Zuordnung des Vermögens 
des  Münster’schen Studienfonds und des Beckum-
Ahlen’schen Klosterfonds zwischen dem Land Nord-
rhein-Westfalen und dem Bistum Münster wird gemäß 
Artikel 21 der Verfassung für das Land Nordrhein-West-
falen bestätigt. Die Vereinbarung wird nachstehend als 
Anlage veröffentlicht.

§ 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Artikel 3
Gesetz über die Verleihung der Rechtsstellung 
einer Anstalt des öffentlichen Rechts an den 

Erzbischöflichen Schulfonds Köln

§ 1 
Rechtsform

Der „Erzbischöfl iche Schulfonds Köln“ mit Sitz in Köln 
ist mit seiner Errichtung durch den Erzbischöfl ichen 
Stuhl zu Köln als kirchliche Anstalt eine kirchliche Ein-
richtung in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt 
des öffentlichen Rechts.

§ 2 
Kirchenbeamte

Der „Erzbischöfl iche Schulfonds Köln“ kann Kirchenbe-
amte haben.

§ 3 
Genehmigungen

Mit der Verleihung der Rechtsstellung einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts nach der Unterzeichnung der Verein-
barung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und 
dem Erzbistum Köln über die Zuordnung des Vermögens 
des „Bergischen Schulfonds“ und des „Gymnasialfonds 
Münstereifel“ gelten der als Anlage veröffentlichte 
kirchliche Errichtungsakt und die als Anlage veröffent-
lichte Satzung als genehmigt. Satzungsänderungen be-
dürfen der Genehmigung durch das für Kirchenangele-
genheiten zuständige Ministerium im Benehmen mit dem 
für die Schule zuständigen Ministerium, sofern sie die 
Teilnahme am Rechtsverkehr oder wesentliche Änderun-
gen der Zweckbestimmung betreffen.

§ 4 
Geltung landesrechtlicher Vorschriften

Landesrechtliche Vorschriften für Religionsgemeinschaf-
ten, die den Status einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts besitzen, gelten für den als rechtsfähige Anstalt 

des öffentlichen Rechts errichteten „Erzbischöfl ichen 
Schulfonds Köln“ entsprechend.

§ 5 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 4. Februar 2014

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r-B o r j a n s

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

zugleich für den Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Ute  S c h ä f e r

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter 

zugleich für die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

und den Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Barbara  S t e f f e n s
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Vereinbarung 

über die Zuordnung des Vermögens des 

Bergischen Schulfonds und des Gymnasialfonds Münstereifel 

 

Zwischen 

dem Land Nordrhein-Westfalen 

vertreten durch die Ministerpräsidentin, 

- nachfolgend auch das "Land" - 

und 

dem Erzbistum Köln 

vertreten durch den Erzbischof von Köln 

- nachfolgend auch das "Erzbistum" – 

 

wird mit Zustimmung des Heiligen Stuhls folgende Vereinbarung geschlossen: 

 

Präambel 

Derzeit bestehen der Bergische Schulfonds und der Gymnasialfonds Münstereifel als 
nicht rechtsfähige Sondervermögen im Haushalt des Landes. 

Zur abschließenden vermögensmäßigen Ordnung vereinbaren die Parteien das 
Folgende: 

 

§ 1  
Zuordnung der Bestandteile der Sondervermögen 

(1) 60 Prozent der jeweiligen Fonds verbleiben ohne Zweckbindung im Haushalt des 
Landes (siehe Anlagen 1.1 und 1.3). 

(2) 40 Prozent der Vermögen des jeweiligen Fonds werden nach Maßgabe der 
Regelungen des § 2 dem zu errichtenden Erzbischöflichen Schulfonds Köln 
zugeordnet (siehe Anlagen 1.2 und 1.3). 

(3) Der Zuordnung wird der Vermögensbestand zum 31. Dezember 2012 
(nachfolgend "Stichtag") zugrunde gelegt.  

Seite 1
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(4) Surrogate, Früchte, Nutzungen und Lasten werden entsprechend der Zuordnung 
der Vermögensgegenstände zum Stichtag zugeordnet; Zinsen auf das Barvermögen 
werden anteilig verteilt. Es erfolgt eine - gegebenenfalls anteilige - Abgrenzung zum 
Stichtag. 

(5) Falls während einer Zeit von fünf Jahren ab Wirksamwerden der Vereinbarung 
festgestellt wird, dass Grundstücke des Bergischen Schulfonds und der 
Gymnasialfonds Münstereifel in der Zuordnung nicht oder zu Unrecht aufgeführt 
wurden, so sind die Quoten nach den Absätzen 1 und 2 durch eine zusätzliche 
Vereinbarung zwischen dem Land und dem Erzbistum wieder herzustellen; eine 
Haftung des Erzbistums aus eigenen Mitteln ist ausgeschlossen. Wenn und soweit 
wesentliche Belastungen oder wesentliche Sach- und Rechtsmängel der nach 
Absatz 2 und Absatz 3 auf den Erzbischöflichen Schulfonds Köln die Stiftungen 
übertragenen Grundstücke bekannt werden, die nicht in die Gutachten, die das Land 
dem Erzbistum vorgelegt hat, wertmäßig eingeflossen sind, gilt vorstehende 
Regelung zugunsten des Erzbischöflichen Schulfonds Köln entsprechend. Wenn und 
soweit wesentliche Belastungen oder wesentliche Sach- und Rechtsmängel der nach 
Absatz 2 auf den Erzbischöflichen Schulfonds Köln übertragenen Grundstücke 
bekannt werden, die nicht in die Gutachten, die das Land dem Bistum vorgelegt hat, 
wertmäßig eingeflossen sind, gilt vorstehende Regelung zugunsten des 
Erzbischöflichen Schulfonds Köln entsprechend. 

 

§ 2  
Übertragungsverpflichtung des Landes 

Das Land verpflichtet sich gegenüber dem Erzbistum, den als Anlage 2 beigefügten 
Zuwendungsvertrag innerhalb von einem Monat nach Verleihung der Rechtsstellung 
einer Anstalt des öffentlichen Rechts abzuschließen und innerhalb dieses Zeitraumes 
alles zur Vermögensübertragung auf den Erzbischöflichen Schulfonds Köln gemäß 
diesem Vertrag ihm Obliegende vorzunehmen. 

 

§ 3  
Verzichts- und Freistellungserklärungen des Erzbistums 

(1) Das Erzbistum verzichtet im Hinblick auf die in dieser Vereinbarung vorgesehene 
Übertragung von Vermögen auf den Erzbischöflichen Schulfonds Köln nach § 2 auf 
sämtliche Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, ob bekannt oder unbekannt, 
gegen das Land aus oder im Zusammenhang mit dem vormaligen Bergischen 
Schulfonds und dem vormaligen Gymnasialfonds Münstereifel. § 4 bleibt unberührt. 

(2) Das Erzbistum wird keine über diese Übertragung von Vermögen nach dieser 
Vereinbarung hinaus gehenden Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit der 
Aufhebung der Zweckbindung des Bergischen Schulfonds und des Gymnasialfonds 
Münstereifel geltend machen. 

Seite 2
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(3) Das Erzbistum stellt das Land von allen etwaigen Ansprüchen, die von 
Rechtsträgern und Einrichtungen, die nach kirchlichem Recht der Aufsicht des 
Erzbischofs von Köln unterstehen, gegen das Land aus oder im Zusammenhang mit 
dem Bergischen Schulfonds und dem Gymnasialfonds Münstereifel geltend gemacht 
werden, frei. Das Erzbistum verpflichtet sich, nach besten Kräften darauf hin zu 
wirken, dass auch von katholischen Rechtsträgern oder Einrichtungen, die nach 
kirchlichem Recht anderweitiger kirchlicher Aufsicht unterstehen, gegen das Land 
aus oder im Zusammenhang mit dem Bergischen Schulfonds und dem 
Gymnasialfonds Münstereifel keine Ansprüche geltend gemacht werden. 

 

§ 4  
Freistellungserklärungen des Landes 

(1) Das Land stellt das Erzbistum und den Erzbischöflichen Schulfonds Köln von 
allen etwa im Zuge der Durchführung dieses Vertrages anfallenden Kosten, 
Gebühren und Steuern frei. 

(2) Das Land stellt das Erzbistum und den Erzbischöflichen Schulfonds Köln von 
allen etwaigen Ansprüchen Dritter, mit Ausnahme von Ansprüchen der in § 3 Absatz 
3 Satz 1 genannten Art, die aus oder im Zusammenhang mit dem Bergischen 
Schulfonds und dem Gymnasialfonds Münstereifel geltend gemacht werden, frei.  

(3) Das Erzbistum übernimmt kein Vermögen aus dem Bergischen Schulfonds und 
dem Gymnasialfonds Münstereifel und haftet – wie in der Vergangenheit – nicht mit 
eigenem Vermögen für etwaige Verpflichtungen des Bergischen Schulfonds und des 
Gymnasialfonds Münstereifel beziehungsweise für Verpflichtungen, die aus dem 
Vermögen des Bergischen Schulfonds und des Gymnasialfonds Münstereifel zu 
befriedigen wären. 

(4) Eine Freistellungsverpflichtung des Landes ist in den Fällen ausgeschlossen, in 
denen nach den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages (Anlage 2) eine Haftung 
des Landes im Zusammenhang mit der Vermögensübertragung an den 
Erzbischöflichen Schulfonds Köln ausgeschlossen oder begrenzt wird. 

 

§ 5  
Verwaltung des Vermögens in der Übergangszeit 

Das Land ist im Zeitraum zwischen dem Stichtag und dem Zeitpunkt der Übertragung 
der jeweiligen Vermögensbestandteile auf den Erzbischöflichen Schulfonds Köln 
weiterhin zur ordnungsgemäßen Verwaltung der in Anlage 1.2 aufgeführten 
Vermögensbestandteile berechtigt und verpflichtet. 

 

Seite 3



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 5 vom 26. Februar 2014110

§ 6  
Mitwirkungsverpflichtung 

Land und Erzbistum verpflichten sich wechselseitig, nach besten Kräften auf die 
unverzügliche Durchführung dieses Vertrages und auf die etwa erforderliche 
Mitwirkung staatlicher beziehungsweise kirchlicher Träger hinzuwirken. 

 

§ 7  
Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich der Änderung 
dieser Schriftformklausel bedürfen der schriftlichen Form, soweit nicht strengere 
Formanforderungen gelten. Mündliche Nebenabreden gibt es nicht. 

(2) Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder 
sollte diese Vereinbarung eine Lücke enthalten, so soll anstelle einer solchen 
unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung einer solchen Lücke ohne weiteres 
eine solche zulässige Bestimmung gelten, die dem von den Parteien mit der 
unwirksamen Bestimmung Gewollten oder dem, was die Parteien gewollt hätten, 
wenn sie den regelungsbedürftigen Punkt bedacht hätten, nach Inhalt, Art, Maß und 
Umfang so nahe wie möglich kommt. 

 

§ 8  
Zustimmung 

(1) Diese Vereinbarung wird vorbehaltlich der Zustimmung des Heiligen Stuhles und 
der Bestätigung durch Landesgesetz gemäß Artikel 21 der Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen geschlossen. Sie tritt am Tage nach dem Austausch von Noten 
in Kraft, in denen das Land Nordrhein-Westfalen und der Heilige Stuhl die 
Vereinbarung inhaltlich billigen und erklären, dass die jeweils in ihrem Rechtsbereich 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird im 
GV. NRW. und im Amtsblatt des Erzbistums Köln bekannt gemacht. 

(2) Jede der Parteien ist berechtigt, von dieser Vereinbarung zurückzutreten, wenn 
sie nicht bis zum 31. Dezember 2014 wirksam geworden ist. 
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Seite 5

Düsseldorf, den 22. November 2013 Köln, den 13. Dezember 2013

Die Ministerpräsidentin + Joachim Kardinal Meisner
des Landes Nordrhein-Westfalen Erzbischof von Kön
Hannelore Kraft
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Zuwendungsvertrag 

zwischen 

dem Land Nordrhein-Westfalen 

- nachfolgend auch das "Land" - 

und 

dem Erzbischöflichen Schulfonds Köln 

- nachfolgend auch "Erzbischöflicher Schulfonds" - 

 

Präambel 

In Erfüllung seiner Verpflichtungen gemäß § 2 der Vereinbarung über die Zuordnung 
des Vermögens des Bergischen Schulfonds und des Gymnasialfonds Münstereifel 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Erzbistum Köln vom _________ 
(nachfolgend „Zuordnungsvereinbarung“ genannt) schließt das Land mit dem 
Erzbischöflichen Schulfonds Köln diesen Zuwendungsvertrag über die Zuführung von 
Vermögen zum Erzbischöflichen Schulfonds Köln ab. In § 1 der 
Zuordnungsvereinbarung ist unter anderem geregelt, nach welchen Quoten die 
Bestandteile der jeweiligen Sondervermögen des Bergischen Schulfonds und des 
Gymnasialfonds Münstereifel dem Land und dem Erzbischöflichen Schulfonds Köln 
zugeordnet werden. 

 

§ 1  
Zuwendung 

Das Land verspricht dem Erzbischöflichen Schulfonds Köln mit wirtschaftlicher 
Wirkung zum 31. Dezember 2012 (nachfolgend „Stichtag“) die Zuwendung des in § 2 
bezeichneten Barvermögens und des in § 3 bezeichneten Grundvermögens zu den 
jeweils dort genannten Bedingungen. Der Erzbischöfliche Schulfonds nimmt dieses 
Zuwendungsversprechen an. 

 

§ 2  
Barvermögen 

(1) Das dem Erzbischöflichen Schulfonds Köln vom Land zuzuwendende 
Barvermögen beträgt 15.280.912,09 EUR, in Worten: 
fünfzehnmillionenzweihundertachtzigtausendneunhundertzwölf Euro neun Cent, 
(nachfolgend „Barvermögen“). 

Seite 1
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(2) Surrogate, Früchte und Nutzungen des Barvermögens werden zum Stichtag 
abgerechnet und stehen bis zum Stichtag dem Land und ab dem Stichtag dem 
Erzbischöflichen Schulfonds zu. Lasten des Barvermögens trägt bis zum Stichtag 
das Land und ab dem Stichtag der Erzbischöfliche Schulfonds.  

 

§ 3  
Grundvermögen 

(1) Das dem Erzbischöflichen Schulfonds zuzuwendende Grundvermögen 
(nachfolgend „Grundvermögen“) besteht aus den im „Verzeichnis des Grund- und 
Barvermögens Erzbischöflicher Schulfonds Köln" bezeichneten und beschriebenen 
Vermögensteilen (Anlage 1.2 zur Vereinbarung über die Zuordnung des Vermögens 
des Bergischen Schulfonds und des Gymnasialfonds Münstereifel). 

(2) Surrogate, Früchte und Nutzungen des Grundvermögens werden zum Stichtag 
abgerechnet und stehen bis zum Stichtag dem Land und ab dem Stichtag dem 
Erzbischöflichen Schulfonds zu. Lasten des Grundvermögens trägt bis zum Stichtag 
das Land und ab dem Stichtag der Erzbischöfliche Schulfonds.  

(3) Das Grundvermögen wird vom Land dem Erzbischöflichen Schulfonds mit allen 
Rechten, gesetzlichen Bestandteilen und etwaigem Zubehör zugewendet. 

(4) Der Erzbischöfliche Schulfonds übernimmt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 
Stichtag jeweils 

a) bestehende Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverhältnisse, 

b) die jeweils im Grundbuch eingetragenen Belastungen, 

c) im Grundbuch nicht eingetragene altrechtliche Dienstbarkeiten, 

d) nachbarrechtliche Beschränkungen, die zu ihrer Entstehung der Zustimmung des 
betroffenen Eigentümers bedürfen, 

e) Baulasten. 

Der Erzbischöfliche Schulfonds Köln übernimmt die vorgenannten Dienstbarkeiten, 
nachbarrechtlichen Beschränkungen und Baulasten. Wenn und soweit wesentliche 
solche Belastungen nicht in die vorgelegten Gutachten für die Grundstücke 
wertmäßig eingegangen sind, gilt § 1 Abs. 5 S. 1 der Vereinbarung über die 
Zuordnung des Vermögens des Bergischen Schulfonds und des Gymnasialfonds 
Münstereifel zwischen dem Land NRW und dem Erzbistum Köln entsprechend. 

(5) Die Zuwendung des Grundvermögens erfolgt im gegenwärtigen gebrauchten 
altersbedingten Zustand. Eine bestimmte Beschaffenheit von Grund und Boden, von 
Aufbauten und Zubehör, insbesondere Grenzen, Größe, Güte ist seitens des Landes 
nicht geschuldet. 
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(6) Wenn und soweit in die vorgelegten Gutachten wesentliche sichtbare oder 
unsichtbare Sachmängel oder wesentliche Rechtsmängel nicht wertmäßig 
eingegangen sind, gilt § 1 Abs. 5 S. 1 der Vereinbarung über die Zuordnung des 
Bergischen Schulfonds und des Gymnasialfonds Münstereifel zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfalen und dem Erzbistum Köln entsprechend. Eine weitergehende 
Haftung des Landes ist ausgeschlossen; dies gilt nicht bei Vorsatz oder Arglist oder 
bei Schadensersatzansprüchen/Haftung für grob fahrlässig verursachten Schäden 
oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Landes, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
eines Erfüllungsgehilfen beruhen.  

(7) Der Besitz und die Gefahr einschließlich der das Grundvermögen betreffenden 
Versicherungen und die Verkehrssicherungspflicht gehen auf den Erzbischöflichen 
Schulfonds am Tag nach Abschluss dieses Zuwendungsvertrages über. Das Land 
wird innerhalb von einer Woche nach Abschluss des Zuwendungsvertrages die 
Objektunterlagen für das Grundvermögen an den Erzbischöflichen Schulfonds 
übergeben. Das Land bleibt bis zu dem in vorstehend Abs. 7 Satz 1 genannten Tag 
des Besitzübergangs zur ordnungsgemäßen Verwaltung des Grundvermögens 
verpflichtet. 

(8) Das Land ermächtigt den Erzbischöflichen Schulfonds, ab dem in vorstehend 
Abs. 7 Satz 1 genannten Tag des Besitzübergangs alle Rechte des Landes aus den 
bestehenden Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverhältnissen im eigenen Namen 
gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen. Das Land ist verpflichtet, am 
oder nach dem Tag des Besitzübergangs den Erzbischöflichen Schulfonds auf 
dessen Aufforderung entsprechende schriftliche Ermächtigungen zu erteilen, Kosten 
übernimmt das Land in diesem Zusammenhang jedoch nicht.  

(9) Das Land wird bestehende Miet- und Pachtsicherheiten (nachfolgend gemeinsam 
„Mietsicherheiten“ genannt) zum Stichtag auf den Erzbischöflichen Schulfonds 
übertragen und die Mieter/Pächter (nachfolgend gemeinsam „Mieter“ genannt) 
hierüber informieren. Der Erzbischöfliche Schulfonds verpflichtet sich, mit 
übergebenen Mietsicherheiten ausschließlich entsprechend den gesetzlichen und 
den mietvertraglichen Regelungen zu verfahren. Sollte das Land von Mietern wegen 
an den Erzbischöflichen Schulfonds übertragenen Mietsicherheiten und dabei 
insbesondere im Hinblick auf deren Rückforderung in Anspruch genommen werden, 
hat der Erzbischöfliche Schulfonds das Land von diesen Ansprüchen in vollem 
Umfang freizustellen. 

(10) Die Nebenkostenabrechnungen für alle Miet- und Pachtverhältnisse für das 
Kalenderjahr 2013 führt das Land durch, das zur ordnungsgemäßen Abrechnung 
verpflichtet ist. Das Land wird von ihm bis zum Besitzübergang noch vereinnahmte 
Heiz- und Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter/Pächter für Zeiträume nach 
dem Stichtag unverzüglich mit dem Erzbischöflichen Schulfonds abrechnen; das 
Gleiche gilt für etwaige, vom Land verauslagte Heiz- oder Betriebskosten, sofern 
diese nicht aus dem Sondervermögen des Bergischen Schulfonds oder des 
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Gymnasialfonds Münstereifel getragen wurden. Streitigkeiten aus und im 
Zusammenhang mit den Neben- und Betriebskostenabrechnungen ab dem Stichtag 
wie auch das Risiko der Einbringlichkeit von Nachzahlungsforderungen gegen 
Mieter/Pächter für Zeiträume ab dem Stichtag gehen zulasten des Erzbischöflichen 
Schulfonds. 

(11) Erschließungs- und sonstige Anliegerbeiträge und –kosten für Anlagen, die bis 
zum Stichtag hergestellt sind, fallen dem Land, Kosten für später hergestellte 
Anlagen fallen dem Erzbischöflichen Schulfonds zur Last. 

(12) Die Auflassung des Grundvermögens erfolgt unverzüglich nach Abschluss 
dieses Zuwendungsvertrages durch eine eigene notarielle Urkunde. 

 

§ 4  
Kosten 

Die Kosten dieses Vertrages, der Auflassungsurkunde nach § 3 Abs. 12, des 
Vollzuges dieses Vertrages und der Auflassungsurkunde sowie die 
Grunderwerbsteuer trägt das Land.
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Seite 4

Köln, den 13. Dezember 2013

+ Joachim Kardinal Meisner
Erzbischof von Kön

Anlage: Siegel mit Unterschrift „Erzbischöflicher Schulfonds Kön“ (Abbildung)
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Vereinbarung 

über die Zuordnung des Vermögens des 

Münster’schen Studienfonds und des Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds 

zwischen 

dem Land Nordrhein-Westfalen 

vertreten durch die Ministerpräsidentin 

- nachfolgend auch das "Land" - 

und 

dem Bistum Münster 

vertreten durch den Bischof von Münster 

- nachfolgend auch das "Bistum" - 

 

Präambel 

Derzeit bestehen der Münster’sche Studienfonds und der Beckum-Ahlen’scher 
Klosterfonds als nicht rechtsfähige Sondervermögen im Haushalt des Landes. 

Zur abschließenden vermögensmäßigen Ordnung vereinbaren die Parteien das 
Folgende: 

 

§ 1  
Zuordnung der Bestandteile der Sondervermögen 

(1) 60 Prozent der jeweiligen Fonds verbleiben ohne Zweckbindung im Haushalt des 
Landes (siehe Anlage 1). 

(2) 25 Prozent des Vermögens des Münster’scher Studienfonds werden nach 
Maßgabe der Regelungen des § 2 einer noch als kirchliche Stiftung des Bürgerlichen 
Rechts zu errichtenden Stiftung zugeordnet (siehe Anlage 1). 

(3) 40 Prozent des Vermögens des Beckum-Ahlen’scher Klosterfonds und 15 
Prozent des Vermögens des Münster’scher Studienfonds werden nach Maßgabe der 
Regelungen des § 3 einer noch als kirchliche Stiftung des Bürgerlichen Rechts zu 
errichtenden Stiftung zugeordnet (siehe Anlage 1). 

(4) Der Zuordnung wird der Vermögensbestand zum 31. Dezember 2012 
(nachfolgend "Stichtag") zugrunde gelegt.  
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(5) Surrogate, Früchte, Nutzungen und Lasten werden entsprechend der Zuordnung 
der Vermögensgegenstände zum Stichtag zugeordnet; Zinsen auf das Barvermögen 
werden anteilig verteilt. Es erfolgt eine - gegebenenfalls anteilige - Abgrenzung zum 
Stichtag. 

(6) Falls während einer Zeit von fünf Jahren ab Wirksamwerden der Vereinbarung 
festgestellt wird, dass Grundstücke des Münster’schen Studienfonds oder des 
Beckum-Ahlen’scher Klosterfonds in der Zuordnung nicht oder zu Unrecht aufgeführt 
wurden, so sind die Quoten nach den Absätzen 1 bis 3 durch eine zusätzliche 
Vereinbarung zwischen dem Land und dem Bistum wieder herzustellen; eine Haftung 
des Bistums aus eigenen Mitteln ist ausgeschlossen. Wenn und soweit wesentliche 
Belastungen oder wesentliche Sach- und Rechtsmängel der nach Absatz 2 und 
Absatz 3 auf die Stiftungen übertragenen Grundstücke bekannt werden, die nicht in 
die Gutachten, die das Land dem Bistum vorgelegt hat, wertmäßig eingeflossen sind, 
gilt vorstehende Regelung zugunsten der Stiftungen entsprechend. 

 

§ 2  
Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster 

(1) Das Bistum verpflichtet sich gegenüber dem Land, unverzüglich nach 
Wirksamwerden dieser Vereinbarung gemäß § 9 Absatz 1 eine mit 25.000 Euro 
Barkapital ausgestattete Stiftung mit der als Anlage 2.1 beigefügten Satzung zu 
errichten und die Anerkennung der Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher 
im Bistum Münster durch die zuständige Stiftungsbehörde des Landes zu 
beantragen; der beigefügte Satzungsentwurf ist mit der zuständigen 
Stiftungsbehörde und der Finanzverwaltung abgestimmt. Die rechtzeitige 
kirchenaufsichtliche Genehmigung der Stiftung obliegt dem Bistum. 

(2) Das Land verpflichtet sich gegenüber dem Bistum, den in Anlage 2.2 beigefügten 
Zustiftungsvertrag innerhalb eines Monats nach Anerkennung der Stiftung zur 
Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster, frühestens jedoch einen 
Monat nach Wirksamwerden dieser Vereinbarung, abzuschließen und alles für die 
Durchführung der Zustiftungen ihm Obliegende innerhalb dieses Zeitraums 
vorzunehmen. Es obliegt dem Bistum, etwa erforderliche kirchenaufsichtliche 
Genehmigungen rechtzeitig beizubringen. 

(3) Künftige Änderungen der Satzung der Stiftung zur Ausbildung katholischer 
Geistlicher im Bistum Münster sind allein nach Maßgabe der entsprechenden 
Regelungen in der Stiftungssatzung und der stiftungsrechtlichen Vorgaben zu 
beschließen, ohne dass zugleich diese Vereinbarung geändert werden müsste.  
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§ 3  
Katholische Schulstiftung im Bistum Münster 

(1) Das Bistum verpflichtet sich gegenüber dem Land, unverzüglich nach dem 
Wirksamwerden dieser Vereinbarung gemäß § 9 Absatz 1 eine mit 25.000 Euro 
Barkapital ausgestattete Stiftung mit der als Anlage 3.1 beigefügten Satzung zu 
errichten und die Anerkennung der Stiftung durch die zuständige Stiftungsbehörde 
des Landes zu beantragen; der beigefügte Satzungsentwurf ist mit der zuständigen 
Stiftungsbehörde und der Finanzverwaltung abgestimmt. Die rechtzeitige 
kirchenaufsichtliche Genehmigung der Stiftung obliegt dem Bistum. 

(2) Das Land verpflichtet sich gegenüber dem Bistum, den in Anlage 3.2 beigefügten 
Zustiftungsvertrag innerhalb eines Monats nach Anerkennung der Katholischen 
Schulstiftung im Bistum Münster, frühestens jedoch einen Monat nach 
Wirksamwerden dieser Vereinbarung, abzuschließen und alles für die Durchführung 
der Zustiftungen ihm Obliegende innerhalb dieses Zeitraums vorzunehmen. Es 
obliegt dem Bistum, etwa erforderliche kirchenaufsichtliche Genehmigungen 
rechtzeitig beizubringen. 

(3) Künftige Änderungen der Satzung der Katholischen Schulstiftung im Bistum 
Münster sind allein nach Maßgabe der entsprechenden Regelungen in der 
Stiftungssatzung und der stiftungsrechtlichen Vorgaben zu beschließen, ohne dass 
zugleich diese Vereinbarung geändert werden müsste.  

 

§ 4  
Verzichts- und Freistellungserklärungen des Bistums 

(1) Das Bistum verzichtet im Hinblick auf die in dieser Vereinbarung vorgesehene 
Übertragung von Vermögen auf die Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher 
im Bistum Münster nach § 2 und auf die Katholische Schulstiftung im Bistum Münster 
nach § 3 auf sämtliche Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, ob bekannt 
oder unbekannt, gegen das Land aus oder im Zusammenhang mit dem vormaligen 
Münster’schen Studienfonds und dem vormaligen Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds. 
§ 5 bleibt unberührt. 

(2) Das Bistum wird keine über die Übertragung von Vermögen nach dieser 
Vereinbarung hinausgehenden Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit der 
Aufhebung der Zweckbindung des Münster’schen Studienfonds und des Beckum-
Ahlen’schen Klosterfonds geltend machen. 

(3) Das Bistum stellt das Land von allen etwaigen Ansprüchen, die von 
Rechtsträgern und Einrichtungen, die nach kirchlichem Recht der Aufsicht des 
Bischofs von Münster unterstehen, gegen das Land aus oder im Zusammenhang mit 
dem Münster’schen Studienfonds und dem Beckum-Ahlen’scher Klosterfonds 
geltend gemacht werden, frei. Das Bistum verpflichtet sich, nach besten Kräften 
darauf hin zu wirken, dass auch von katholischen Rechtsträgern oder Einrichtungen, 
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die nach kirchlichem Recht anderweitiger kirchlicher Aufsicht unterstehen, gegen das 
Land aus oder im Zusammenhang mit dem Münster’schen Studienfonds und dem 
Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds keine Ansprüche geltend gemacht werden. 

 

§ 5  
Freistellungserklärungen des Landes 

(1) Das Land stellt die Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum 
Münster, die Katholische Schulstiftung im Bistum Münster und das Bistum von allen 
etwa im Zuge der Durchführung dieser Vereinbarung anfallenden Kosten, Gebühren 
und Steuern frei. 

(2) Das Land stellt das Bistum, die Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im 
Bistum Münster und die Katholische Schulstiftung im Bistum Münster von allen 
etwaigen Ansprüchen Dritter, mit Ausnahme von Ansprüchen der in § 4 Absatz 3 
Satz 1 genannten Art, die aus oder im Zusammenhang mit dem Münster’schen 
Studienfonds und dem Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds geltend gemacht werden, 
frei.  

(3) Das Bistum übernimmt kein Vermögen aus dem Münster’schen Studienfonds und 
dem Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds und haftet – wie in der Vergangenheit – nicht 
mit eigenem Vermögen für etwaige Verpflichtungen des Münster’schen Studienfonds 
und des Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds beziehungsweise für Verpflichtungen, die 
aus dem Vermögen des Münster’schen Studienfonds und des Beckum-Ahlen’schen 
Klosterfonds zu befriedigen wären. 

(4) Eine Freistellungsverpflichtung des Landes ist in den Fällen ausgeschlossen, in 
denen nach den Bestimmungen des Zustiftungsgeschäftes zur Stiftung zur 
Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster (Anlage 2.2) sowie nach den 
Bestimmungen des Zustiftungsgeschäftes zur Katholischen Schulstiftung im Bistum 
Münster (Anlage 3.2) eine Haftung des Landes im Zusammenhang mit der 
Vermögensübertragung an die Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im 
Bistum Münster und/oder die Katholische Schulstiftung im Bistum Münster 
ausgeschlossen oder begrenzt wird. 

 

 
§ 6  

Verwaltung des Vermögens in der Übergangszeit 

Das Land ist im Zeitraum zwischen dem Stichtag und dem Zeitpunkt der Übertragung 
der jeweiligen Vermögensbestandteile auf die Stiftung zur Ausbildung katholischer 
Geistlicher im Bistum Münster beziehungsweise auf die Katholische Schulstiftung im 
Bistum Münster weiterhin zur ordnungsgemäßen Verwaltung der in Anlage 1 
aufgeführten Vermögensbestandteile berechtigt und verpflichtet. 
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§ 7  
Mitwirkungsverpflichtung 

Land und Bistum verpflichten sich wechselseitig, nach besten Kräften auf die 
unverzügliche Durchführung dieser Vereinbarung und auf die etwa erforderliche 
Mitwirkung staatlicher beziehungsweise kirchlicher Träger hinzuwirken. 

 

§ 8  
Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung einschließlich der Änderung 
dieser Schriftformklausel bedürfen der schriftlichen Form, soweit nicht strengere 
Formanforderungen gelten. Mündliche Nebenabreden gibt es nicht. 

(2) Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder 
sollte diese Vereinbarung eine Lücke enthalten, so soll anstelle einer solchen 
unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung einer solchen Lücke ohne weiteres 
eine solche zulässige Bestimmung gelten, die dem von den Parteien mit der 
unwirksamen Bestimmung Gewollten oder dem, was die Parteien gewollt hätten, 
wenn sie den regelungsbedürftigen Punkt bedacht hätten, nach Inhalt, Art, Maß und 
Umfang so nahe wie möglich kommt. 

 

§ 9  
Zustimmung 

(1) Diese Vereinbarung wird vorbehaltlich der Zustimmung des Heiligen Stuhls und 
der Bestätigung durch Landesgesetz gemäß Artikel 21 der Verfassung  für das Land 
Nordrhein-Westfalen geschlossen. Sie tritt am Tag nach dem Austausch von Noten 
in Kraft, in denen das Land und der Heilige Stuhl die Vereinbarung inhaltlich billigen 
und erklären, dass die jeweils in ihrem Rechtsbereich erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird im GV.  NRW. und  
im Amtsblatt des Bistums Münster bekannt gemacht. 

(2) Jede der Parteien ist berechtigt, von dieser Vereinbarung zurückzutreten, wenn 
sie nicht bis zum 31. Dezember 2014 wirksam geworden ist. 
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Seite 6

Düsseldorf, den 22. November 2013 Münster, den 13. Dezember 2013

Die Ministerpräsidentin + Dr. Felix Genn
des Landes Nordrhein-Westfalen Bischof von Münster
Hannelore Kraft
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Satzung 

der 

Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster 

 

§ 1  
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung 

(1) Die Stiftung führt den Namen „Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im 
Bistum Münster“[; sie darf im Rechtsverkehr auch die Kurzform „………“ führen]. 

(2) Sie ist eine rechtsfähige kirchliche Stiftung des Bürgerlichen Rechts mit Sitz in 
Münster. 

 

§ 2  
Stiftungszweck 

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich kirchliche und gemeinnützige Zwecke. 

(2) Zweck der Stiftung ist die Förderung kirchlicher Zwecke i.S.d. § 54 AO, die 
Förderung der Religion, der Wissenschaft und Forschung sowie der Berufsbildung 
und Studentenhilfe durch die ideelle und finanzielle Förderung anderer 
steuerbegünstigter Körperschaften und von Körperschaften des öffentlichen Rechts 
zur ideellen und materiellen Förderung kirchlicher Zwecke i.S.d. § 54 AO, der 
Religion, der Wissenschaft und Forschung sowie der Berufsbildung und 
Studentenhilfe. Der Satzungszweck wird insbesondere und vorrangig verwirklicht 
durch die Beschaffung von Mitteln für die Ausbildung katholischer Geistlicher im 
Bistum Münster. 

(3) Daneben kann die Stiftung ihre Zwecke auch unmittelbar verfolgen. Dies 
geschieht insbesondere durch die Vergabe von Stipendien. 

(4) Die Stiftung kann auch steuerbegünstigten Rechtsträgern, insbesondere 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, finanzielle und sachliche Mittel zur 
Verfügung stellen. 

(5) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.  

(6) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Der Stifter und seine Rechtsnachfolger erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln der Stiftung. 
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§ 3  
Stiftungsvermögen 

(1) Das Stiftungsvermögen besteht aus der im Stiftungsgeschäft genannten 
Erstausstattung.  

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten.  

(3) Das Stiftungsvermögen darf umgeschichtet werden. Umschichtungsgewinne 
dürfen ganz oder teilweise zur Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden. 
Absatz 2 ist zu beachten. 

(4) Zustiftungen sind, auch in der Form von Sachwerten, möglich. Über ihre 
Annahme entscheidet der Vorstand. 

 

§ 4  
Verwendung der Vermögenserträge und Zuwendungen 

(1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden 
Zuwendungen sind im Rahmen der steuerrechtlichen Vorschriften zeitnah zur 
Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden. 

(2) Dem Stiftungsvermögen zuzuführen sind Zuwendungen, die dazu durch die 
Zuwendende/den Zuwendenden oder aufgrund eines zweckgebundenen 
Spendenaufrufs der Stiftung bestimmt sind. Zuwendungen von Todes wegen, die von 
der Erblasserin/vom Erblasser nicht ausdrücklich zur zeitnahen Erfüllung des 
Stiftungszwecks bestimmt sind, dürfen dem Vermögen zugeführt werden. 

(3) Freie oder zweckgebundene Rücklagen können, soweit steuerrechtlich zulässig, 
gebildet werden. Freie Rücklagen dürfen ganz oder teilweise dem Vermögen 
zugeführt werden. Im Jahr der Errichtung und in den zwei folgenden Kalenderjahren 
dürfen die Überschüsse aus der Vermögensverwaltung ganz oder teilweise dem 
Vermögen zugeführt werden. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 5  
Rechtsstellung der Begünstigten 

Den durch die Stiftung Begünstigten steht aufgrund dieser Satzung ein 
Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung nicht zu. 
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§ 6  
Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind 

a) der Vorstand 

b) die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer. 

Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer darf nicht Mitglied des Vorstandes sein. 

 

§ 7  
Zusammensetzung des Vorstandes 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 3 und höchstens 5 Personen. Die 
Bestellung des Vorstands erfolgt durch den Bischof von Münster, der auch den 
Vorsitzenden und seinen Stellvertreter ernennt. Zu den Mitgliedern des Vorstands 
sollen der Regens des Priesterseminars zu Münster und – wenn und solange die 
Ausbildung der katholischen Geistlichen durch die Fakultät der Westfälischen 
Willhelms-Universität erfolgt – der Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Münster gehören. 

(2) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 5 Jahre. Wiederbestellung ist 
zulässig.  

(3) Bei Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern während der laufenden Amtsperiode 
des Vorstands werden ihre Nachfolger unverzüglich vom Bischof von Münster für die 
restliche Dauer der laufenden Amtsperiode bestellt; scheidet der gesamte Vorstand 
vorzeitig aus, kann die Neubestellung für eine volle neue Amtsperiode von 5 Jahren 
erfolgen.  

 

§ 8  
Rechte und Pflichten des Vorstandes 

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die 
Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Er handelt durch seine Vorsitzende/seinen 
Vorsitzenden gemeinsam mit deren/dessen Vertreterin/Vertreter oder einem weiteren 
Mitglied. Bei Verhinderung der/des Vorsitzenden handelt deren/dessen 
Vertreterin/Vertreter gemeinsam mit einem weiteren Mitglied. 

(2) Der Vorstand hat im Rahmen des Stiftungsgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen, der Stiftungsordnung für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums 
Münster und dieser Satzung den Willen des Stifters so wirksam wie möglich zu 
erfüllen. Seine Aufgabe ist insbesondere 
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a) die Verwaltung des Stiftungsvermögens einschließlich der Führung von Büchern 
und der Aufstellung des Jahresabschlusses, soweit diese nicht der 
Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer übertragen werden, 

b) die Beschlussfassung über die Verwendung der Erträgnisse des 
Stiftungsvermögens,  

c) die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführerin/des Geschäftsführers, 
Festsetzung ihrer/seiner Vergütung und Überwachung der Geschäftsführung, 

d) der Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. 

(3) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich für die Stiftung tätig; sie haften 
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ihnen dürfen keine Vermögensvorteile 
zugewendet werden. Die ihnen entstandenen angemessenen Auslagen und 
Aufwendungen können nach Maßgabe eines entsprechenden 
Vorstandsbeschlusses, auch pauschaliert, erstattet werden. 

 

§ 9  
Rechte und Pflichten der Geschäftsführerin/des Geschäftsführers 

Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer führt die laufenden Geschäfte nach den in 
der Geschäftsordnung vom Vorstand festgelegten Richtlinien. Sie/Er ist dem 
Vorstand verantwortlich und an seine Weisungen gebunden. Sie/Er hat die 
Rechtsstellung eines besonderen Vertreters im Sinne des § 30 BGB. 

 

§ 10  
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 

(1) Der Vorstand wird nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Quartal, vom 
Vorsitzenden zu einer Sitzung einberufen. Der Vorstand ist außerdem einzuberufen, 
wenn mindestens zwei Mitglieder dies verlangen. 

(2) Die Einladung muss schriftlich mindestens eine Woche vor dem Sitzungstag 
erfolgen; maßgeblich ist der Tag der Absendung der Einladung. Die Einladungen 
sollen, wenn Vorstandsmitglieder eine Email-Anschrift hinterlegt haben, zusätzlich 
auch elektronisch versandt werden. In Angelegenheiten von besonderer Dringlichkeit 
kann die/der Vorsitzende des Vorstands, bei dessen Verhinderung die/der 
stellvertretende Vorsitzende, die Einladungsfrist auf 3 Tage abkürzen; auf die 
besondere Dringlichkeit ist in der Einladung begründet hinzuweisen. 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. Sollte der Vorstand in einer Sitzung nicht beschlussfähig sein, so ist 
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unverzüglich zu einer neuen Sitzung mit gleicher Tagesordnung einzuladen; in dieser 
ist der Vorstand unabhängig von der Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn 
auf diese Folge in der Einladung hingewiesen wurde. 

(4) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
sofern nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der/des 
Vorsitzenden den Ausschlag. Ein abwesendes Mitglied kann sich aufgrund einer 
schriftlichen Erklärung gegenüber dem jeweiligen Stiftungsorgan durch ein 
anwesendes Mitglied vertreten lassen. Über die Sitzungen ist jeweils eine 
Niederschrift anzufertigen, die vom Protokollführer und dem Vorsitzenden des 
Vorstands, soweit sein Stellvertreter ihn in der Sitzung vertreten hat, von diesem, zu 
unterzeichnen ist. 

(5) Beschlüsse über die Änderung der Satzung, die Auflösung oder 
Zusammenlegung der Stiftung bedürfen einer Mehrheit von dreiviertel der bestellten 
Vorstandsmitglieder. 

(6) Beschlüsse sind grundsätzlich in Sitzungen des Vorstands zu fassen; jedoch ist 
jede andere Form der Beschlussfassung (schriftliches Verfahren, auch per Telefax, 
Telefonkonferenz, telefonische Abfrage durch den Vorsitzenden) zulässig, mit der 
sich alle Vorstandsmitglieder einverstanden erklären. Über die Beschlussfassung in 
anderer Form ist eine Niederschrift aufzunehmen, in der neben der Entscheidung in 
der Sache auch die Zustimmung aller Vorstandsmitglieder zu der Form der 
Beschlussfassung festzuhalten ist; eine Kopie der Niederschrift ist unverzüglich allen 
Vorstandsmitgliedern zuzuleiten. 

 

§ 11  
Beendigung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall ihres steuerbegünstigten 
Zwecks fällt das Restvermögen an das Bistum Münster, welches das 
Stiftungsvermögen vorrangig für die Ausbildung katholischer Geistlicher, nachrangig 
zu anderen kirchlichen, mildtätigen oder gemeinnützigen Zwecken zu verwenden hat. 

 

§ 12  
Stiftungsaufsicht 

(1) Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung und unterliegt der Aufsicht des Bischofs 
von Münster. 

(2) Folgende Geschäfte bedürfen der Genehmigung der kirchlichen 
Stiftungsbehörde: 

a) Änderungen der Stiftungssatzung, der Zusammenschluss der Stiftung mit einer 
anderen Stiftung oder die Auflösung der Stiftung, 
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b) Erwerb, Belastung, Veräußerung von Grundstücken und Aufgabe des Eigentums 
an Grundstücken sowie Erwerb, Änderung, Veräußerung oder Aufgabe von Rechten 
an Grundstücken, 

c) Abgabe von Bürgschafts-, Patronats- und Garantieerklärungen, 

d) Übertragung, Übernahme oder Schließung von Anstalten und Einrichtungen, 

e) Gründung und Auflösung von Gesellschaften sowie der Erwerb und die 
Veräußerung von Gesellschaftsbeteiligungen, 

f) Rechtsgeschäfte, die der zur Vertretung der Stiftung Befugte im Namen der 
Stiftung mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten vornimmt, 

g) Darlehensaufnahme von mehr als 100.000 €, 

h) Bestellung sowie Anstellungsvertrag eines Geschäftsführers/einer 
Geschäftsführerin. 

 

§ 13  
Grundordnung 

Die Stiftung wendet die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der jeweils gültigen Fassung an. 

 

§ 14  
Satzungsänderungen 

Änderungen dieser Stiftungssatzung sind im Rahmen der jeweils geltenden 
Bestimmungen des Stiftungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und der 
Stiftungsordnung für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster zulässig.  
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Zustiftungsvertrag 

zwischen 

dem Land Nordrhein-Westfalen 

- nachfolgend auch das "Land" - 

und 

der Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster 

 

Präambel 

In Erfüllung seiner Verpflichtungen gemäß § 2 Abs. 2 der Vereinbarung über die 
Zuordnung des Vermögens des Münster’scher Studienfonds und des Beckum-
Ahlen’scher Klosterfonds zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bistum 
Münster vom _________ schließt das Land mit der Stiftung zur Ausbildung 
katholischer Geistlicher im Bistum Münster diesen Zustiftungsvertrag über die 
Zuführung von Vermögen zu der Stiftung ab. In § 1 der Zuordnungsvereinbarung ist 
unter anderem geregelt, nach welchen Quoten die Bestandteile der jeweiligen 
Sondervermögen des Münster'scher Studienfonds und des Beckum-Ahlen'scher 
Klosterfonds dem Land, der Schulstiftung Münster und der Stiftung zur Ausbildung 
katholischer Geistlicher im Bistum Münster zugeordnet werden. 

 

§ 1  
Zustiftung 

Das Land verspricht der Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum 
Münster mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31. Dezember 2012 (nachfolgend 
„Stichtag“) die Zuwendung des in § 2 bezeichneten Barvermögens und des in § 3 
bezeichneten Grundvermögens zu den jeweils dort genannten Bedingungen im 
Wege der Zustiftung in das Grundstockvermögen. Die Stiftung zur Ausbildung 
katholischer Geistlicher im Bistum Münster nimmt dieses Zustiftungsversprechen an. 

 

§ 2  
Barvermögen 

(1) Das der Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster vom 
Land zuzuwendende Barvermögen beträgt 10.629.118,40 EUR, in Worten: 
zehnmillionensechshundertneunundzwanzigtausendeinhundertachtzehn Euro vierzig 
Cent, (nachfolgend „Barvermögen“). 
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(2) Surrogate, Früchte und Nutzungen des Barvermögens werden zum Stichtag 
abgerechnet und stehen bis zum Stichtag dem Land und ab dem Stichtag der 
Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster zu. Lasten des 
Barvermögens trägt bis zum Stichtag das Land und ab dem Stichtag die Stiftung zur 
Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster.  

 

§ 3  
Grundvermögen 

(1) Das der Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster 
zuzuwendende Grundvermögen (nachfolgend „Grundvermögen“) besteht aus den in 
der Anlage 1 der Vereinbarung über die Zuordnung des Vermögens des 
Münster‘scher Studienfonds und des Beckum Ahlen’scher Klosterfonds entsprechend 
bezeichneten und beschriebenen Grundstücken (nachfolgend „Grundvermögen“). 

(2) Surrogate, Früchte und Nutzungen des Grundvermögens werden zum Stichtag 
abgerechnet und stehen bis zum Stichtag dem Land und ab dem Stichtag der 
Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster zu. Lasten des 
Grundvermögens trägt bis zum Stichtag das Land und ab dem Stichtag die Stiftung 
zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster 

(3) Das Grundvermögen wird vom Land der Stiftung zur Ausbildung katholischer 
Geistlicher im Bistum Münster mit allen Rechten, gesetzlichen Bestandteilen und 
etwaigem Zubehör zugewendet. 

(4) Die Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster übernimmt 
mit wirtschaftlicher Wirkung zum Stichtag jeweils 

a) bestehende Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverhältnisse, 

b) die jeweils im Grundbuch eingetragenen Belastungen, 

c) im Grundbuch nicht eingetragene altrechtliche Dienstbarkeiten, 

d) nachbarrechtliche Beschränkungen, die zu ihrer Entstehung der Zustimmung des 
betroffenen Eigentümers bedürfen, 

e) Baulasten. 

Die Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster übernimmt 
die vorgenannten Dienstbarkeiten, nachbarrechtlichen Beschränkungen und 
Baulasten. Wenn und soweit wesentliche solche Belastungen nicht in die vorgelegten 
Gutachten für die Grundstücke wertmäßig eingegangen sind, gilt § 1 Abs. 6 S. 1 der 
Vereinbarung über die Zuordnung des Vermögens des Münster'scher Studienfonds 
und des Beckum-Ahlen'schen Klosterfonds zwischen dem Land NRW und dem 
Bistum Münster entsprechend. 
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(5) Die Zuwendung des Grundvermögens erfolgt im gegenwärtigen gebrauchten 
altersbedingten Zustand. Eine bestimmte Beschaffenheit von Grund und Boden, von 
Aufbauten und Zubehör, insbesondere Grenzen, Größe, Güte ist seitens des Landes 
nicht geschuldet. 

(6) Wenn und soweit in die vorgelegten Gutachten wesentliche sichtbare oder 
unsichtbare Sachmängel oder wesentliche Rechtsmängel nicht wertmäßig 
eingegangen sind, gilt § 1 Abs. 6 S. 1 der Vereinbarung über die Zuordnung des 
Vermögens des Münster'scher Studienfonds und des Beckum-Ahlen'schen 
Klosterfonds zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bistum Münster 
entsprechend. Eine weitergehende Haftung des Landes ist ausgeschlossen; dies gilt 
nicht bei Vorsatz oder Arglist oder bei Schadensersatzansprüchen/Haftung für grob 
fahrlässig verursachten Schäden oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Landes, seiner gesetzlichen Vertreter oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. 

(7) Der Besitz und die Gefahr einschließlich der das Grundvermögen betreffenden 
Versicherungen und die Verkehrssicherungspflicht gehen auf die Stiftung zur 
Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster am Tag nach Abschluss 
dieses Zustiftungsvertrages über. Das Land wird innerhalb von einer Woche nach 
Abschluss des Zustiftungsvertrages die Objektunterlagen für das Grundvermögen an 
die Schulstiftung Münster übergeben. Das Land bleibt bis zu dem in vorstehend Abs. 
7 Satz 1 genannten Tag des Besitzübergangs zur ordnungsgemäßen Verwaltung 
des Grundvermögens verpflichtet. 

(8) Das Land ermächtigt die Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im 
Bistum Münster, ab dem in vorstehend Abs. 7 Satz 1 genannten Tag des 
Besitzübergangs alle Rechte des Landes aus den bestehenden Miet-, Pacht- und 
Erbbaurechtsverhältnissen im eigenen Namen gerichtlich und außergerichtlich 
geltend zu machen. Das Land ist verpflichtet, am oder nach dem Tag des 
Besitzübergangs der Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum 
Münster auf deren Aufforderung entsprechende schriftliche Ermächtigungen zu 
erteilen, Kosten übernimmt das Land in diesem Zusammenhang jedoch nicht.  

(9) Das Land wird bestehende Miet- und Pachtsicherheiten (nachfolgend gemeinsam 
„Mietsicherheiten“ genannt) zum Stichtag auf die Stiftung zur Ausbildung katholischer 
Geistlicher im Bistum Münster übertragen und die Mieter/Pächter (nachfolgend 
gemeinsam „Mieter“ genannt) hierüber informieren. Die Stiftung zur Ausbildung 
katholischer Geistlicher im Bistum Münster verpflichtet sich, mit übergebenen 
Mietsicherheiten ausschließlich entsprechend den gesetzlichen und den 
mietvertraglichen Regelungen zu verfahren. Sollte das Land von Mietern wegen an 
die Schulstiftung Münster übertragenen Mietsicherheiten und dabei insbesondere im 
Hinblick auf deren Rückforderung in Anspruch genommen werden, hat die Stiftung 
zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster das Land von diesen 
Ansprüchen in vollem Umfang freizustellen. 
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(10) Die Nebenkostenabrechnungen für alle Miet- und Pachtverhältnisse für das 
Kalenderjahr 2013 führt das Land durch, das zur ordnungsgemäßen Abrechnung 
verpflichtet ist. Das Land wird von ihm bis zum Besitzübergang noch vereinnahmte 
Heiz- und Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter/Pächter für Zeiträume nach 
dem Stichtag unverzüglich mit der Stiftung abrechnen; das Gleiche gilt für etwaige, 
vom Land verauslagte Heiz- oder Betriebskosten, sofern diese nicht aus dem 
Sondervermögen des Münster’schen Studienfonds getragen wurden. Streitigkeiten 
aus und im Zusammenhang mit den Neben- und Betriebskostenabrechnungen ab 
dem Stichtag wie auch das Risiko der Einbringlichkeit von Nachzahlungsforderungen 
gegen Mieter/Pächter für Zeiträume ab dem Stichtag gehen zulasten der Stiftung. 

(11) Erschließungs- und sonstige Anliegerbeiträge und –kosten für Anlagen, die bis 
zum Stichtag hergestellt sind, fallen dem Land, Kosten für später hergestellte 
Anlagen fallen der Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster 
zur Last. 

(12) Die Auflassung des Grundvermögens erfolgt unverzüglich nach Abschluss 
dieses Zustiftungsvertrages durch eine eigene notarielle Urkunde. 

 

§ 4  
Kosten 

Die Kosten dieses Vertrages, der Auflassungsurkunde nach § 3 Abs. 12, des 
Vollzuges dieses Vertrages und der Auflassungsurkunde sowie die 
Grunderwerbsteuer trägt das Land.
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Satzung der 

Katholische Schulstiftung im Bistum Münster 

 

§ 1  
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung 

(1) Die Stiftung führt den Namen „Katholische Schulstiftung im Bistum Münster“. 

(2) Sie ist eine rechtsfähige kirchliche Stiftung des Bürgerlichen Rechts mit Sitz in 
Münster. 

 

§ 2  
Stiftungszweck 

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich kirchliche und gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Zweck der Stiftung ist die Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen zu christlicher Lebensgestaltung und Weltverantwortung auf der 
Grundlage des katholischen Glaubens. Dieses geschieht durch die Förderung von 
katholischen Schulen in freier Trägerschaft im nordrhein-westfälischen Teil des 
Bistums Münster. Unterstützt werden sollen insbesondere pädagogische Projekte an 
Schulen, die die Qualität schulischer und unterrichtlicher Arbeit in beispielhafter 
Weise fördern und zu einer trägerspezifischen Profilierung der jeweiligen Schule 
beitragen. Soweit es zur Umsetzung solcher Projekte zusätzlicher Lehr- oder 
Lernmittel bedarf, können diese aus Stiftungsmitteln finanziert werden. Gefördert 
werden können auch Maßnahmen der Lehrerfortbildung, sofern diese auf die 
konkrete Weiterentwicklung der Qualität der schulischen Arbeit gerichtet sind. 

(3) Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Rechtsträgern, 
insbesondere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, finanzielle und sachliche 
Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 
verfolgen. 

(4) Anträge auf Förderung können katholische Schulen in freier Trägerschaft im 
nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster stellen; die Anträge bedürfen der 
Zustimmung des jeweiligen Trägers. 

(5) Die Stiftung kann auch die Verwaltung unselbständiger Stiftungen übernehmen, 
deren überwiegender Zweck im Rahmen der in dieser Satzung festgelegten Zwecke 
liegt. 

(6) Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.  
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(7) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Der Stifter und seine Rechtsnachfolger erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln der Stiftung. 

 

§ 3  
Stiftungsvermögen 

(1) Das Stiftungsvermögen besteht aus der im Stiftungsgeschäft genannten 
Erstausstattung.  

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten.  

(3) Das Stiftungsvermögen darf umgeschichtet werden. Umschichtungsgewinne 
dürfen ganz oder teilweise zur Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden. 
Absatz 2 ist zu beachten. 

(4) Zustiftungen sind, auch in der Form von Sachwerten, möglich. Über ihre 
Annahme entscheidet der Vorstand. 

 

§ 4  
Verwendung der Vermögenserträge und Zuwendungen 

(1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden 
Zuwendungen sind im Rahmen der steuerrechtlichen Vorschriften zeitnah zur 
Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden.  

(2) Dem Stiftungsvermögen zuzuführen sind Zuwendungen, die dazu durch die 
Zuwendende/den Zuwendenden oder aufgrund eines zweckgebundenen 
Spendenaufrufs der Stiftung bestimmt sind. Zuwendungen von Todes wegen, die von 
der Erblasserin/vom Erblasser nicht ausdrücklich zur zeitnahen Erfüllung des 
Stiftungszwecks bestimmt sind, dürfen dem Vermögen zugeführt werden. 

(3) Freie oder zweckgebundene Rücklagen können, soweit steuerrechtlich zulässig, 
gebildet werden. Freie Rücklagen dürfen ganz oder teilweise dem Vermögen 
zugeführt werden. Im Jahr der Errichtung und in den zwei folgenden Kalenderjahren 
dürfen die Überschüsse aus der Vermögensverwaltung ganz oder teilweise dem 
Vermögen zugeführt werden. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 5  
Rechtsstellung der Begünstigten 

Den durch die Stiftung Begünstigten steht aufgrund dieser Satzung ein 
Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung nicht zu. 

 

§ 6  
Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind 

a) der Vorstand 

b) die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer 

Die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer darf nicht Mitglied des Vorstands sein. 

 

§ 7  
Zusammensetzung des Vorstandes 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 3 und höchstens 5 Personen. Die 
Bestellung des Vorstands erfolgt durch den Bischof von Münster, der auch den 
Vorsitzenden und seinen Stellvertreter ernennt.  

(2) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 5 Jahre. Wiederbestellung ist 
zulässig.  

(3) Bei Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern während der laufenden Amtsperiode 
des Vorstands werden ihre Nachfolger unverzüglich vom Bischof von Münster für die 
restliche Dauer der laufenden Amtsperiode bestellt; scheidet der gesamte Vorstand 
vorzeitig aus, kann die Neubestellung für eine volle neue Amtsperiode von 5 Jahren 
erfolgen. 

 

§ 8  
Rechte und Pflichten des Vorstandes 

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand 
hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters (§ 26 BGB). Er handelt durch seine 
Vorsitzende/seinen Vorsitzenden gemeinsam mit deren/dessen Vertreterin/Vertreter 
oder einem weiteren Mitglied. Bei Verhinderung der/des Vorsitzenden handelt 
deren/dessen Vertreterin/Vertreter gemeinsam mit einem weiteren Mitglied. 

(2) Der Vorstand hat im Rahmen des Stiftungsgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen, der Stiftungsordnung für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums 
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Münster und dieser Satzung den Willen des Stifters so wirksam wie möglich zu 
erfüllen. Seine Aufgabe ist insbesondere 

a) die Verwaltung des Stiftungsvermögens einschließlich der Führung von Büchern 
und der Aufstellung des Jahresabschlusses, soweit diese nicht der 
Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer übertragen werden, 

b) die Beschlussfassung über die Verwendung der Erträgnisse des 
Stiftungsvermögens,  

c) die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführerin/des Geschäftsführers, 
Festsetzung ihrer/seiner Vergütung und Überwachung der Geschäftsführung, 

d) der Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. 

(3) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.  

(4) Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich für die Stiftung tätig; sie haften 
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ihnen dürfen keine Vermögensvorteile 
zugewendet werden. Die ihnen entstandenen angemessenen Auslagen und 
Aufwendungen können nach Maßgabe eines entsprechenden 
Vorstandsbeschlusses, gegebenenfalls auch pauschaliert, erstattet werden. 

 

§ 9  
Rechte und Pflichten der Geschäftsführerin/des Geschäftsführers 

Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer führt die laufenden Geschäfte nach den in 
der Geschäftsordnung vom Vorstand festgelegten Richtlinien. Sie/Er ist dem 
Vorstand verantwortlich und an seine Weisungen gebunden. Sie/Er hat die 
Rechtsstellung eines besonderen Vertreters im Sinne des § 30 BGB. 

 

§ 10 
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 

(1) Der Vorstand wird nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Quartal, vom 
Vorsitzenden zu einer Sitzung einberufen. Der Vorstand ist außerdem einzuberufen, 
wenn mindestens zwei Mitglieder dies verlangen. 

(2) Die Einladung muss schriftlich mindestens eine Woche vor dem Sitzungstag 
erfolgen; maßgeblich ist der Tag der Absendung der Einladung. Die Einladungen 
sollen, wenn Vorstandsmitglieder eine Email-Anschrift hinterlegt haben, zusätzlich 
auch elektronisch versandt werden. In Angelegenheiten von besonderer Dringlichkeit 
kann die/der Vorsitzende des Vorstands, bei dessen Verhinderung die/der 
stellvertretende Vorsitzende, die Einladungsfrist auf 3 Tage abkürzen; auf die 
besondere Dringlichkeit ist in der Einladung begründet hinzuweisen. 
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(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. Sollte der Vorstand in einer Sitzung nicht beschlussfähig sein, so ist 
unverzüglich zu einer neuen Sitzung mit gleicher Tagesordnung einzuladen; in dieser 
ist der Vorstand unabhängig von der Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn 
auf diese Folge in der Einladung hingewiesen wurde. 

(4) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
sofern nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der/des 
Vorsitzenden den Ausschlag. Ein abwesendes Mitglied kann sich aufgrund einer 
schriftlichen Erklärung gegenüber dem jeweiligen Stiftungsorgan durch ein 
anwesendes Mitglied vertreten lassen. Über die Sitzungen ist jeweils eine 
Niederschrift anzufertigen, die vom Protokollführer und dem Vorsitzenden des 
Vorstands, soweit sein Stellvertreter ihn in der Sitzung vertreten hat, von diesem, zu 
unterzeichnen ist. 

(5) Beschlüsse über die Änderung der Satzung, die Auflösung oder 
Zusammenlegung der Stiftung bedürfen einer Mehrheit von dreiviertel der bestellten 
Vorstandsmitglieder. 

(6) Beschlüsse sind grundsätzlich in Sitzungen des Vorstands zu fassen; jedoch ist 
jede andere Form der Beschlussfassung (schriftliches Verfahren, auch per Telefax, 
Telefonkonferenz, telefonische Abfrage durch den Vorsitzenden) zulässig, mit der 
sich alle Vorstandsmitglieder einverstanden erklären. Über die Beschlussfassung in 
anderer Form ist eine Niederschrift aufzunehmen, in der neben der Entscheidung in 
der Sache auch die Zustimmung aller Vorstandsmitglieder zu der Form der 
Beschlussfassung festzuhalten ist; eine Kopie der Niederschrift ist unverzüglich allen 
Vorstandsmitgliedern zuzuleiten. 

 

§ 11  
Beendigung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten 
Zwecke fällt das Restvermögen an das Bistum Münster, welches das 
Stiftungsvermögen vorrangig für den Stiftungszweck, nachrangig zu anderen 
kirchlichen, mildtätigen oder gemeinnützigen Zwecken zu verwenden hat. 

 

§ 12  
Stiftungsaufsicht 

(1) Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung und unterliegt der Aufsicht des Bischofs 
von Münster. 

(2) Folgende Geschäfte bedürfen der Genehmigung der kirchlichen 
Stiftungsbehörde: 
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a) Änderungen der Stiftungssatzung, der Zusammenschluss der Stiftung mit einer 
anderen Stiftung oder die Auflösung der Stiftung, 

b) Erwerb, Belastung, Veräußerung von Grundstücken und Aufgabe des Eigentums 
an Grundstücken sowie Erwerb, Änderung, Veräußerung oder Aufgabe von Rechten 
an Grundstücken, 

c) Abgabe von Bürgschafts-, Patronats- und Garantieerklärungen, 

d) Übertragung, Übernahme oder Schließung von Anstalten und Einrichtungen, 

e) Gründung und Auflösung von Gesellschaften sowie der Erwerb und die 
Veräußerung von Gesellschaftsbeteiligungen, 

f) Rechtsgeschäfte, die der zur Vertretung der Stiftung Befugte im Namen der 
Stiftung mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten vornimmt, 

g) Darlehensaufnahme von mehr als 100.000 €, 

h) Bestellung sowie Anstellungsvertrag eines Geschäftsführers/einer 
Geschäftsführerin. 

 

§ 13  
Grundordnung 

Die Stiftung wendet die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der jeweils gültigen Fassung an. 

 

§ 14  
Satzungsänderungen 

Änderungen dieser Stiftungssatzung sind im Rahmen der jeweils geltenden 
Bestimmungen des Stiftungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und der 
Stiftungsordnung für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster zulässig.  
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Zustiftungsvertrag 

zwischen 

dem Land Nordrhein-Westfalen 

- nachfolgend auch das "Land" - 

und 

der Katholischen Schulstiftung im Bistum Münster 

- nachfolgend auch "Schulstiftung Münster" - 

 

Präambel 

In Erfüllung seiner Verpflichtungen gemäß § 3 Abs. 2 der Vereinbarung über die 
Zuordnung des Vermögens des Münster’scher Studienfonds und des Beckum-
Ahlen’scher Klosterfonds zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bistum 
Münster vom _________ (nachfolgend „Zuordnungsvereinbarung“ genannt) schließt 
das Land mit der Katholischen Schulstiftung im Bistum Münster diesen 
Zustiftungsvertrag über die Zuführung von Vermögen zu der Stiftung ab. In § 1 der 
Zuordnungsvereinbarung ist unter anderem geregelt, nach welchen Quoten die 
Bestandteile der jeweiligen Sondervermögen des Münster'scher Studienfonds und 
des Beckum-Ahlen'scher Klosterfonds dem Land, der Schulstiftung Münster und der 
Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster zugeordnet 
werden. 

 

§ 1  
Zustiftung 

Das Land verspricht der Schulstiftung Münster mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31. 
Dezember 2012 (nachfolgend „Stichtag“) die Zuwendung des in § 2 bezeichneten 
Barvermögens und des in § 3 bezeichneten Grundvermögens zu den jeweils dort 
genannten Bedingungen im Wege der Zustiftung in das Grundstockvermögen. Die 
Schulstiftung Münster nimmt dieses Zustiftungsversprechen an. 

 

§ 2  
Barvermögen 

(1) Das der Schulstiftung Münster vom Land zuzuwendende Barvermögen beträgt 
7.508.878,79 EUR, in Worten: 
siebenmillionenfünfhundertachttausendachthundertachtundsiebzig Euro 
neunundsiebzig Cent, (nachfolgend „Barvermögen“). 
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(2) Surrogate, Früchte und Nutzungen des Barvermögens werden zum Stichtag 
abgerechnet und stehen bis zum Stichtag dem Land und ab dem Stichtag der 
Schulstiftung Münster zu. Lasten des Barvermögens trägt bis zum Stichtag das Land 
und ab dem Stichtag die Schulstiftung Münster.  

 

§ 3  
Grundvermögen 

(1) Das der Schulstiftung Münster zuzuwendende Grundvermögen (nachfolgend 
„Grundvermögen“) besteht aus den in der Anlage 1 der Vereinbarung über die 
Zuordnung des Vermögens des Münster‘scher Studienfonds und des Beckum 
Ahlen’scher Klosterfonds entsprechend bezeichneten und beschriebenen 
Grundstücken (nachfolgend „Grundvermögen“). 

(2) Surrogate, Früchte und Nutzungen des Grundvermögens werden zum Stichtag 
abgerechnet und stehen bis zum Stichtag dem Land und ab dem Stichtag der 
Schulstiftung Münster zu. Lasten des Grundvermögens trägt bis zum Stichtag das 
Land und ab dem Stichtag die Schulstiftung Münster.  

(3) Das Grundvermögen wird vom Land der Schulstiftung Münster mit allen Rechten, 
gesetzlichen Bestandteilen und etwaigem Zubehör zugewendet. 

(4) Die Schulstiftung Münster übernimmt mit wirtschaftlicher Wirkung zum Stichtag 
jeweils 

a) bestehende Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverhältnisse, 

b) die jeweils im Grundbuch eingetragenen Belastungen, 

c)  im Grundbuch nicht eingetragene altrechtliche Dienstbarkeiten, 

d) nachbarrechtliche Beschränkungen, die zu ihrer Entstehung der Zustimmung des 
betroffenen Eigentümers bedürfen, 

e) Baulasten. 

Die Schulstiftung Münster übernimmt die vorgenannten Dienstbarkeiten, 
nachbarrechtlichen Beschränkungen und Baulasten. Wenn und soweit wesentliche 
solche Belastungen nicht in die vorgelegten Gutachten für die Grundstücke 
wertmäßig eingegangen sind, gilt § 1 Abs. 6 S. 1 der Vereinbarung über die 
Zuordnung des Vermögens des Münster'scher Studienfonds und des Beckum-
Ahlen'schen Klosterfonds zwischen dem Land NRW und dem Bistum Münster 
entsprechend. 

(5) Die Zuwendung des Grundvermögens erfolgt im gegenwärtigen gebrauchten 
altersbedingten Zustand. Eine bestimmte Beschaffenheit von Grund und Boden, von 
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Aufbauten und Zubehör, insbesondere Grenzen, Größe, Güte ist seitens des Landes 
nicht geschuldet. 

(6) Wenn und soweit in die vorgelegten Gutachten wesentliche sichtbare oder 
unsichtbare Sachmängel oder wesentliche Rechtsmängel nicht wertmäßig 
eingegangen sind, gilt § 1 Abs. 6 S. 1 der Vereinbarung über die Zuordnung des 
Vermögens des Münster'scher Studienfonds und des Beckum-Ahlen'schen 
Klosterfonds zwischen dem Land NRW und dem Bistum Münster entsprechend. Eine 
weitergehende Haftung des Landes ist ausgeschlossen; dies gilt nicht bei Vorsatz 
oder Arglist oder bei Schadensersatzansprüchen/Haftung für grob fahrlässig 
verursachten Schäden oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, Körpers oder 
der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Landes, seiner 
gesetzlichen Vertreter oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.  

(7) Der Besitz und die Gefahr einschließlich der das Grundvermögen betreffenden 
Versicherungen und die Verkehrssicherungspflicht gehen auf die Schulstiftung 
Münster am Tag nach Abschluss dieses Zustiftungsvertrages über. Das Land wird 
innerhalb von einer Woche nach Abschluss des Zustiftungsvertrages die 
Objektunterlagen für das Grundvermögen an die Schulstiftung Münster übergeben. 
Das Land bleibt bis zu dem in vorstehend Abs. 7 Satz 1 genannten Tag des 
Besitzübergangs zur ordnungsgemäßen Verwaltung des Grundvermögens 
verpflichtet. 

(8) Das Land ermächtigt die Schulstiftung Münster, ab dem in vorstehend Abs. 7 Satz 
1 genannten Tag des Besitzübergangs alle Rechte des Landes aus den 
bestehenden Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverhältnissen im eigenen Namen 
gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen. Das Land ist verpflichtet, am 
oder nach dem Tag des Besitzübergangs der Schulstiftung Münster auf deren 
Aufforderung entsprechende schriftliche Ermächtigungen zu erteilen, Kosten 
übernimmt das Land in diesem Zusammenhang jedoch nicht.  

(9) Das Land wird bestehende Miet- und Pachtsicherheiten (nachfolgend gemeinsam 
„Mietsicherheiten“ genannt) zum Stichtag auf die Schulstiftung Münster übertragen 
und die Mieter/Pächter (nachfolgend gemeinsam „Mieter“ genannt) hierüber 
informieren. Die Schulstiftung Münster verpflichtet sich, mit übergebenen 
Mietsicherheiten ausschließlich entsprechend den gesetzlichen und den 
mietvertraglichen Regelungen zu verfahren. Sollte das Land von Mietern wegen an 
die Schulstiftung Münster übertragenen Mietsicherheiten und dabei insbesondere im 
Hinblick auf deren Rückforderung in Anspruch genommen werden, hat die 
Schulstiftung Münster das Land von diesen Ansprüchen in vollem Umfang 
freizustellen. 

(10) Die Nebenkostenabrechnungen für alle Miet- und Pachtverhältnisse für das 
Kalenderjahr 2013 führt das Land durch, das zur ordnungsgemäßen Abrechnung 
verpflichtet ist. Das Land wird von ihm bis zum Besitzübergang noch vereinnahmte 
Heiz- und Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter/Pächter für Zeiträume nach 
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dem Stichtag unverzüglich  mit der Schulstiftung Münster abrechnen; das Gleiche gilt 
für etwaige, vom Land verauslagte Heiz- oder Betriebskosten, sofern diese nicht aus 
dem Sondervermögens des Münster’schen Studienfonds bzw. des Beckum-
Ahlen’schen Klosterfonds getragen wurden. Streitigkeiten aus und im 
Zusammenhang mit den Neben- und Betriebskostenabrechnungen ab dem Stichtag 
wie auch das Risiko der Einbringlichkeit von Nachzahlungsforderungen gegen 
Mieter/Pächter für Zeiträume ab dem Stichtag gehen zulasten der Stiftung. 

(11) Erschließungs- und sonstige Anliegerbeiträge und –kosten für Anlagen, die bis 
zum Stichtag hergestellt sind, fallen dem Land, Kosten für später hergestellte 
Anlagen fallen der Schulstiftung Münster zur Last. 

(12) Die Auflassung des Grundvermögens erfolgt unverzüglich nach Abschluss 
dieses Zustiftungsvertrages durch eine eigene notarielle Urkunde. 

 

§ 4  
Kosten 

Die Kosten dieses Vertrages, der Auflassungsurkunde nach § 3 Abs. 12, des 
Vollzuges dieses Vertrages und der Auflassungsurkunde sowie die 
Grunderwerbsteuer trägt das Land. 

– GV. NRW. 2014 S. 105
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2022

2. Änderung der 
Satzung der Kommunalen Versorgungskassen 

Westfalen-Lippe (kvw)
Vom 4. Dezember 2013

Auf Grund des § 3 Absatz 1 des Gesetzes über die Kom-
munalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskas-
sen im Lande Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. November 1984 (GV. NRW. 
S. 694, ber. S. 748), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
4. Mai 2004 (GV. NRW. S. 227) geändert worden ist, hat 
der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 4. Dezember 
2013 beschlossen:

1.

Die Satzung der Kommunalen Versorgungskassen West-
falen-Lippe vom 24. November 2010 (GV. NRW. 2011 
S.  10), die durch Satzung vom 19. Oktober 2011 
(GV.   NRW. 2012  S.  109) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  In § 2 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „BeamtVG“ 
durch die Wörter „Landesbeamtenversorgungsgesetz 
NRW vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234)“ ersetzt.

2.  § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Buchstabe b wird aufgehoben.

 b)  Buchstabe c wird Buchstabe b.

3.  Dem § 24 wird folgender Satz 4 angefügt:

  „4 Die kvw-Beamtenversorgung kann die Auszahlung 
der Leistungen einstellen, sofern das Mitglied mit 
zwei oder mehr monatlichen Abschlagszahlungen im 
Rückstand ist und die kvw-Beamtenversorgung dem 
Mitglied eine entsprechende Zahlungsaufforderung 
mit Fristsetzung übermittelt hat.“

4.  § 29 Absatz 3 Buchstabe f wird wie folgt gefasst:

  „f) Versorgungsaufwand für Bürgermeister und Land-
räte gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW 
bis zum Erreichen der für Lebenszeitbeamte gelten-
den Regelaltersgrenze.“

5.  In § 30 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Umlagehebe-
satzes“ durch die Wörter „umzulegenden Versorgungs-
aufwandes“ ersetzt.

6.  Dem § 36 wird folgender Satz 4 angefügt:

 „4 § 24 Satz 4 gilt entsprechend.“

2.

Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2014 in Kraft

Münster, den 4. Dezember 2013

J a c o b i

Vorsitzender des Verwaltungsrates

R a s c h d o r f

Schriftführerin

– GV. NRW. 2014 S. 177
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Erste Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Zulassung der 

regelmäßigen Datenübermittlung 
 von Meldebehörden an andere Behörden oder 

sonstige öffentliche Stellen 
(Meldedatenübermittlungsverordnung NRW)

Vom 20. Februar 2014

Auf Grund des § 31 Absatz 5 Satz 1 und 2 des Meldege-
setzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.  September 1997 (GV. NRW. S.  332, ber. S.  386) ver-
ordnet das Ministerium für Inneres und Kommunales:

Artikel 1

Die Meldedatenübermittlungsverordnung NRW vom 
25. November 2013 (GV. NRW. S. 662) wird wie folgt ge-
ändert:

1.   In § 1 Absatz 5 werden nach den Wörtern „der Abruf 
ist“ die Wörter „bei vorhandener Auskunftssperre“ 
eingefügt.

2.   In §  3 Absatz  1 werden nach dem Wort „abzurufen“ 
die Wörter „(einfache Behördenauskunft)“ eingefügt.

3.  § 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer  1 werden die Wörter „mit dem Zeit-
punkt der Vollendung des vierten Lebensjahres der 
Kinder, deren Erziehungsberechtigte gemäß §  36 
Absatz 1 des Schulgesetzes NRW vom 27. Juni 2006 
(GV. NRW. S. 278) in der jeweils geltenden Fassung 
über vorschulische Fördermöglichkeiten beraten 
werden sollen“ durch die Wörter „zum Zweck der 
Beratung der Eltern über vorschulische Förder-
möglichkeiten gemäß §  36 Absatz  1 des Schulge-
setzes NRW vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S.  278) 
zum 1. Februar des Jahres Daten der Kinder, die im 
Zeitraum vom 1. Oktober des Vorjahres bis zum 30. 
September des Jahres das vierte Lebensjahr voll-
enden“ ersetzt.

 b)   In Nummer  3 werden die Wörter „mit dem Zeit-
punkt der Vollendung des vierten Lebensjahres der 
Kinder, deren Sprachstand gemäß §  36 Absatz  2 
des Schulgesetzes NRW festgestellt werden soll“ 
durch die Wörter „zum Zweck der Sprachstands-
feststellung gemäß § 36 Absatz 2 des Schulgesetzes 
NRW zum 1. Februar des Jahres Daten der Kinder, 
die im Zeitraum vom 1. Oktober des Vorjahres bis 
zum 30. September des Jahres das vierte Lebens-
jahr vollenden“ ersetzt.

4.  Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:

 „§ 7a
 Datenübermittlung an die Justizbehörden

  Den Gerichten dürfen zur Erfüllung der durch 
Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben, unter an-
derem zur Klärung von Zuständigkeiten, zusätzlich 
zum Verfahren nach §§  2 und 3 Absatz  1 folgende 
Daten im Abrufverfahren übermittelt werden:

 frühere Anschriften – Datenblatt 1200 bis 1231.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 20. Februar 2014

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2014 S. 177
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Verordnung zur Änderung
der Verordnung

zur Übertragung von Zuständigkeiten
nach dem Gesetz über die Änderung
von Familiennamen und Vornamen

Vom 11. Februar 2014

Auf Grund des §  13a des Gesetzes über die Änderung 
von Familiennamen und Vornamen in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 401-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung und in Verbindung mit §  2 
Absatz  3 der Ersten Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und 
Vornamen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 401-1-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

1.   Der Überschrift wird folgende Kurzbezeichnung an-
gefügt: „(ZustVO NamÄndG)“.

2.   §  3 Satz  2 der Verordnung zur Übertragung von Zu-
ständigkeiten nach dem Gesetz über die Änderung 
von Familiennamen und Vornamen vom 25. September 
1979 (GV. NRW. S. 648), die zuletzt durch Artikel 9 der 
Verordnung vom 18. November 2008 (GV. NRW. 
S. 729) geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 2

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 11. Februar 2014

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2014 S. 178


